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Beschlussvorlage 
 

Abteilung/Amt Bauamt Nummer 2023/481 

Sachbearbeiter Frau Meißner Datum 03.07.2023 

Aktenzeichen SG 30/I-6024-43/19   

 

 Beratungsfolge Sitzungstag Status 

 Grundstücks-, Umwelt- und Bauausschuss 11.07.2023 öffentlich 

 

Antrag auf Verlängerung der Baugenehmigung über Neubau einer Terrassenüberdachung 

auf Fl.Nr. 131, Gemarkung Schönbrunn (Burgstr. 5) 
 
 

Sachverhalt / Rechtslage 
Mit dem Schreiben vom 05.06.2023 wurde ein Antrag auf Verlängerung der Baugenehmigung 
über den Neubau einer Terrassenüberdachung auf Fl.Nr. 131, Gemarkung Schönbrunn (Burgstr. 
5) eingereicht. Die ursprüngliche Baugenehmigung datiert vom 02.08.2019 (Az. des LRA LIF: SG 
31-Bv.Nr. 2019-0383).  

Aus Sicht der Bauverwaltung kann einer Verlängerung um zwei weitere Jahre (Art. 69 BayBO) 
zugestimmt werden, da städtebauliche Gründe, die gegen den Antrag sprechen würden, nicht 
ersichtlich sind. 
 

 
Beschlussvorschlag 
Das gemeindliche Einvernehmen zum Antrag auf Verlängerung der Baugenehmigung über den 
Neubau einer Terrassenüberdachung auf Fl.Nr. 131, Gemarkung Schönbrunn (Burgstr. 5), um 
zwei weitere Jahre, wird erteilt.  
 

 
 
 
Bad Staffelstein, 06.07.2023 
 
 
Meißner 
 
 


